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Was sind B-Streptokokken?
B-Streptokokken sind Bakterien, die bei vielen Menschen 
und somit auch bei gesunden Schwangeren (bei ca. 30%) 
in der Scheide oder im Darm vorkommen. Sie verursa-
chen keine Beschwerden und stellen selbst auch keine 
Gefahr für die Schwangere dar.

Wann sind B-Streptokokken gefährlich?
Eine Gefährdung besteht für das Neugeborene. Während 
der Geburt können B-Streptokokken über den Geburts-
kanal übertragen werden und das Neugeborene kann an 
schweren Infektionen wie Sepsis („Blutvergiftung“) oder 
Hirnhautentzündung erkranken.

Wie werden B-Streptokokken  
nachgewiesen?
Zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche wird 
ein schmerzloser Abstrich aus dem Vaginal- und Afterbe-
reich entnommen und im Labor auf das Vorhandensein 

von B-Streptokokken untersucht. Von einem Abstrich zu 
einem früheren Zeitpunkt ist abzuraten, da sich B-Strep-
tokokken später noch ansiedeln können.

Was bedeutet der Nachweis von  
B-Streptokokken?
Eine Behandlung vor der Geburt ist nicht sinnvoll, da 
die B-Streptokokken kein besonderes Risiko darstellen 
und nach einer Behandlung wieder auftreten können. 
In der Geburtsklinik erhalten Sie vorsorglich ein Anti-
biotikum, damit eine Übertragung der B-Streptokokken 
während der Geburt auf das Kind mit der Gefahr einer 
Infektion verhindert wird.

Wer trägt die Untersuchungskosten?
Die Untersuchung auf B-Streptokokken ist keine Kas-
senleistung, da diese bisher nicht im Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen enthalten ist. Aller-
dings wird von vielen Fachgesellschaften diese zusätz-
liche Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft 
empfohlen.

Im MVZ können Sie den B-Streptokokken-Abstrich als so 
genannte individuelle Gesundheitsleistung (Selbstzah-
lerleistung) erhalten. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Frauenärztin 
bzw. Ihren Frauenarzt.

Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem 1,0-fachen Satz der GOÄ (Gebüh-
renordnung für Ärzte)

Darüber hinaus fallen Kosten für die Beratung durch 
den Arzt an.

Das Labor.

Untersuchung Preis (in €)

Nachweis B-Streptokokken 13,98


